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§ 5 WRKG Öffentlicher
Rettungsdienst

 WRKG - Wiener Rettungs- und Krankentransportgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.01.2019

(1) Die Stadt Wien ist zur Sicherstellung des Rettungsdienstes für das Gemeindegebiet verp0ichtet. Zur Erfüllung dieser

Aufgabe kann sie einen eigenen Rettungsdienst betreiben (ö4entlicher Rettungsdienst). Sie kann sich aber auch der

ausschließlichen oder teilweisen Tätigkeit bewilligter Rettungsdienste bedienen und einen Rettungsverbund

organisieren.

(2) Der öffentliche Rettungsdienst hat den Anforderungen des § 6 Abs. 2 Z 2 und Z 4 bis 10 zu entsprechen.

(3) Der Rettungsdienst nach Abs. 1 hat auch die Aufgabe eines Krankentransportdienstes zu erfüllen, wenn das

Versorgungsangebot der privaten Krankentransportdienste nach § 8 nicht ausreicht, um den Bedarf der Allgemeinheit

an Krankentransporten zu decken.

In Kraft seit 23.10.2010 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/wrkg/paragraf/6
https://www.jusline.at/gesetz/wrkg/paragraf/8
file:///

	§ 5 WRKG Öffentlicher Rettungsdienst
	WRKG - Wiener Rettungs- und Krankentransportgesetz


